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Anlass 

Recht leise trat zum 1.1.2007 neues Recht in kraft:  
 
Die neuen Vorschriften zu den Angabepflichten auf Geschäftsbriefen fassen auch den Begriff 
Geschäftsbrief weiter, so dass nun auch eindeutig der eMail-Verkehr betroffen ist.  
 

Pflichtangaben 

• Firma und Rechtsform 
• Sitz 
• Registergericht und Handelsregisternummer  
 
für die GmbH und AG ferner  
 
• Nennung aller Geschäftsführer bzw.  
• Nennung aller Vorstandsmitglieder, mit Kennzeichnung des Vorsitzenden 
• Nennung des Aufsichtsratvorsitzenden 

 
Sofern Kapitalgesellschaft (GmbH, AG) Angaben zum Kapital machen, dann müssen angegeben sein:  
 
• Stammkapital bzw. Grundkapital sowie 
• Gesamtbetrag der ausstehenden Einlagen 

 
Der Gesetzestext ist recht ausführlich und eindeutig. Am Beispiel der Vorgaben für den eingetragenen 
Kaufmann (im Wesentlichen den Vorschriften für Personen- und Kapitalgesellschaften gleich) beschränken 
wir uns im Folgenden auf das Zitieren und farbige Hervorheben wesentlicher Punkte. Im Anhang finden Sie 
den Gesetzestext.  
 
§ 37a HGB  
 
(1) Auf allen Geschäftsbriefen des Kaufmanns gleichviel welcher Form, die an einen bestimmten 
Empfänger gerichtet werden, müssen  

• seine Firma,  
• die Bezeichnung nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 (Anm. d.V.: „eingetragener Kaufmann“),  
• der Ort seiner Handelsniederlassung,  
• das Registergericht und die Nummer, unter der die Firma in das Handelsregister eingetragen ist,  

angegeben werden. 
 
(2) Der Angaben nach Absatz 1 bedarf es nicht bei Mitteilungen oder Berichten, die im Rahmen einer 
bestehenden Geschäftsverbindung ergehen und für die üblicherweise Vordrucke verwendet werden, in 
denen lediglich die im Einzelfall erforderlichen besonderen Angaben eingefügt zu werden brauchen. 
 
(3) Bestellscheine gelten als Geschäftsbriefe im Sinne des Absatzes 1. Absatz 2 ist auf sie nicht 
anzuwenden. 
 
(4) Wer seiner Pflicht nach Absatz 1 nicht nachkommt, ist hierzu von dem Registergericht durch Festsetzung 
von Zwangsgeld anzuhalten. § 14 Satz 2 gilt entsprechend. 
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Gesetzliche Grundlage 

• § 37a HGB greift für den eingetragenen Kaufmann (e.K., e.Kfm.) 

• § 125a HGB für die OHG  

• § 125a i.V.m. § 177a HGB für die KG 

• § 35a GmbHG für die GmbH 

• § 80 AktG für die AG 

 
 

Anhang Gesetzestexte 

§ 37a HGB  

(1) Auf allen Geschäftsbriefen des Kaufmanns gleichviel welcher Form, die an einen bestimmten Empfänger 
gerichtet werden, müssen seine Firma, die Bezeichnung nach § 19 Abs. 1 Nr. 1, der Ort seiner 
Handelsniederlassung, das Registergericht und die Nummer, unter der die Firma in das Handelsregister 
eingetragen ist, angegeben werden. 
 
(2) Der Angaben nach Absatz 1 bedarf es nicht bei Mitteilungen oder Berichten, die im Rahmen einer 
bestehenden Geschäftsverbindung ergehen und für die üblicherweise Vordrucke verwendet werden, in 
denen lediglich die im Einzelfall erforderlichen besonderen Angaben eingefügt zu werden brauchen. 
 
(3) Bestellscheine gelten als Geschäftsbriefe im Sinne des Absatzes 1. Absatz 2 ist auf sie nicht 
anzuwenden. 
 
(4) Wer seiner Pflicht nach Absatz 1 nicht nachkommt, ist hierzu von dem Registergericht durch Festsetzung 
von Zwangsgeld anzuhalten. § 14 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 125a HGB 

(1) Auf allen Geschäftsbriefen der Gesellschaft gleichviel welcher Form, die an einen bestimmten Empfänger 
gerichtet werden, müssen die Rechtsform und der Sitz der Gesellschaft, das Registergericht und die 
Nummer, unter der die Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen ist, angegeben werden. Bei einer 
Gesellschaft, bei der kein Gesellschafter eine natürliche Person ist, sind auf den Geschäftsbriefen der 
Gesellschaft ferner die Firmen der Gesellschafter anzugeben sowie für die Gesellschafter die nach § 35a 
des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder § 80 des Aktiengesetzes für 
Geschäftsbriefe vorgeschriebenen Angaben zu machen. Die Angaben nach Satz 2 sind nicht erforderlich, 
wenn zu den Gesellschaftern der Gesellschaft eine offene Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft 
gehört, bei der ein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist. 
 
(2) Für Vordrucke und Bestellscheine ist § 37a Abs. 2 und 3, für Zwangsgelder gegen die zur Vertretung der 
Gesellschaft ermächtigten Gesellschafter oder deren organschaftliche Vertreter und die Liquidatoren ist § 
37a Abs. 4 entsprechend anzuwenden. 

§ 177a HGB 

Die §§ 125a, 130a und 130b gelten auch für die Gesellschaft, bei der ein Kommanditist eine natürliche 
Person ist, § 130a jedoch mit der Maßgabe, daß anstelle des Absatzes 1 Satz 1 zweiter Halbsatz der § 172 
Abs. 6 Satz 2 anzuwenden ist. 2Der in § 125a Abs. 1 Satz 2 für die Gesellschafter vorgeschriebenen 
Angaben bedarf es nur für die persönlich haftenden Gesellschafter der Gesellschaft 
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§ 35a GmbHG 

(1) Auf allen Geschäftsbriefen gleichviel welcher Form, die an einen bestimmten Empfänger gerichtet 
werden, müssen die Rechtsform und der Sitz der Gesellschaft, das Registergericht des Sitzes der 
Gesellschaft und die Nummer, unter der die Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen ist, sowie alle 
Geschäftsführer und, sofern die Gesellschaft einen Aufsichtsrat gebildet und dieser einen Vorsitzenden hat, 
der Vorsitzende des Aufsichtsrats mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen 
Vornamen angegeben werden. Werden Angaben über das Kapital der Gesellschaft gemacht, so müssen in 
jedem Fall das Stammkapital sowie, wenn nicht alle in Geld zu leistenden Einlagen eingezahlt sind, der 
Gesamtbetrag der ausstehenden Einlagen angegeben werden. 
 
(2) Der Angaben nach Absatz 1 Satz 1 bedarf es nicht bei Mitteilungen oder Berichten, die im Rahmen einer 
bestehenden Geschäftsverbindung ergehen und für die üblicherweise Vordrucke verwendet werden, in 
denen lediglich die im Einzelfall erforderlichen besonderen Angaben eingefügt zu werden brauchen. 
 
(3) Bestellscheine gelten als Geschäftsbriefe im Sinne des Absatzes 1. Absatz 2 ist auf sie nicht 
anzuwenden. 
 
(4) Auf allen Geschäftsbriefen und Bestellscheinen, die von einer Zweigniederlassung einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung mit Sitz im Ausland verwendet werden, müssen das Register, bei dem die 
Zweigniederlassung geführt wird, und die Nummer des Registereintrags angegeben werden; im übrigen 
gelten die Vorschriften der Absätze 1 bis 3, soweit nicht das ausländische Recht Abweichungen nötig macht. 
Befindet sich die ausländische Gesellschaft in Liquidation, so sind auch diese Tatsache sowie alle 
Liquidatoren anzugeben. 

§ 80 AktG 

(1) Auf allen Geschäftsbriefen gleichviel welcher Form, die an einen bestimmten Empfänger gerichtet 
werden, müssen die Rechtsform und der Sitz der Gesellschaft, das Registergericht des Sitzes der 
Gesellschaft und die Nummer, unter der die Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen ist, sowie alle 
Vorstandsmitglieder und der Vorsitzende des Aufsichtsrats mit dem Familiennamen und mindestens einem 
ausgeschriebenen Vornamen angegeben werden. Der Vorsitzende des Vorstands ist als solcher zu 
bezeichnen. Werden Angaben über das Kapital der Gesellschaft gemacht, so müssen in jedem Fall das 
Grundkapital sowie, wenn auf die Aktien der Ausgabebetrag nicht vollständig eingezahlt ist, der 
Gesamtbetrag der ausstehenden Einlagen angegeben werden. 
 
(2) Der Angaben nach Absatz 1 Satz 1 und 2 bedarf es nicht bei Mitteilungen oder Berichten, die im Rahmen 
einer bestehenden Geschäftsverbindung ergehen und für die üblicherweise Vordrucke verwendet werden, in 
denen lediglich die im Einzelfall erforderlichen besonderen Angaben eingefügt zu werden brauchen. 
 
(3) Bestellscheine gelten als Geschäftsbriefe im Sinne des Absatzes 1. Absatz 2 ist auf sie nicht 
anzuwenden. 
 
(4) Auf allen Geschäftsbriefen und Bestellscheinen, die von einer Zweigniederlassung einer 
Aktiengesellschaft mit Sitz im Ausland verwendet werden, müssen das Register, bei dem die 
Zweigniederlassung geführt wird, und die Nummer des Registereintrags angegeben werden; im übrigen 
gelten die Vorschriften der Absätze 1 bis 3, soweit nicht das ausländische Recht Abweichungen nötig macht. 
Befindet sich die ausländische Gesellschaft in Abwicklung, so sind auch diese Tatsache sowie alle Abwickler 
anzugeben. 


